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RS OGH 1932/11/8 3Ob961/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1932

Norm

KO §12

Rechtssatz

Gegen den Beschluß, womit festgestellt wurde, daß die gemäß § 12 KO durch die Konkurserö3nung erloschenen

Absonderungsrechte infolge Konkursaufhebung wieder in Kraft getreten sind, können andere Gläubiger nicht Rekurs

erheben. Es bleibt ihnen vorbehalten, die Pfandrechte im Verteilungsverfahren zu bestreiten.
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